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Schweinfurt, den 13.04.2017 
  

Notdienste 

 
Stadt und Landkreis Schweinfurt
 
Notruf:     
Feuerwehr:    
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:          
 
Zahnärzte: 
 
10:00 bis 12:00 und 18:00 bis 19:00 Uhr A
wesenheit in der Praxis. In der übrigen Zeit 
besteht Rufbereitschaft. Aktuell im Internet 
unter: notdienst-zahn.de 
 
Apotheken – Notdienst 
Von 08:00 – 08:00 Uhr 
 
Aktuell im Internet: www.apotheken.de oder 
www.aponet.de 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I

 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses
Amtsblattes:  

Anlage 1: Vollzug des Tiergesundheitsgese
zes (TierGesG), der Verordnung zum Schutz 
gegen die Geflügelpest (Geflügelpest
Verordnung) und der Viehverkehrsverordnung 
(ViehVerkV); 
Allgemeinverfügung vom 13.04.2017 
(Geflügelpest: Aufhebung der Stallpflicht und 
des Verbotes von Ausstellungen usw.)
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10:00 bis 12:00 und 18:00 bis 19:00 Uhr An-
wesenheit in der Praxis. In der übrigen Zeit 

Aktuell im Internet 

www.apotheken.de oder 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I 

andteil dieses 

Vollzug des Tiergesundheitsgeset-
zes (TierGesG), der Verordnung zum Schutz 
gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) und der Viehverkehrsverordnung 

Allgemeinverfügung vom 13.04.2017  
(Geflügelpest: Aufhebung der Stallpflicht und 
des Verbotes von Ausstellungen usw.) 

Amtliche Bekanntmachungen 

 
Hinweis auf die Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Interkommunaler Gewerbepark C
Barracks für das Haushaltsjahr 2017
 
Die Haushaltssatzung 2017 wurde im Amt
blatt der Regierung von Unterfranken Nr. 7 
vom 6. April 2017 (Seite 74) amtlich bekann
gemacht. 
Gemäß § 25 Abs. 1  S. 2 der Verbands
satzung und § 24 KommZG wird hiermit auf 
diese Bekanntmachung hingewiesen.
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Amtliche Bekanntmachungen Teil II 

Hinweis auf die Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Interkommunaler Gewerbepark Conn 
Barracks für das Haushaltsjahr 2017 

Die Haushaltssatzung 2017 wurde im Amts-
blatt der Regierung von Unterfranken Nr. 7 
vom 6. April 2017 (Seite 74) amtlich bekannt-

S. 2 der Verbands- 
satzung und § 24 KommZG wird hiermit auf  
diese Bekanntmachung hingewiesen. 



Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 7 vom 13.04.2017 
 

 

Landratsamt Schweinfurt 
Az: 32.2 – 565/1/62 – 007/2017 
 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG), der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) und der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV); 
1. Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 21.11.2016 in der Fassung der 

Allgemeinverfügung vom 29.03.2017 (Aufstallung) 
2. Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 25.11.2016 in der Fassung der 

Allgemeinverfügung vom 29.03.2017 (Verbot von Ausstellungen, Märkten und 
Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln 
anderer Arten (z. B. Tauben) 

 
 
Das Landratsamt Schweinfurt erlässt folgende  
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
  
 

1. Die Allgemeinverfügung vom 21.11.2016 des Landratsamtes Schweinfurt (bekannt gemacht 
im Amtsblatt Nr. 13 des Landratsamtes Schweinfurt vom 21.11.2016 und in Kraft getreten 
am 22.11.2016) in der Fassung der Allgemeinverfügung vom 29.03.2017 (bekannt gemacht 
im Amtsblatt Nr. 6 des Landratsamtes Schweinfurt vom 30.03.2017) über die Aufstallung von 
Geflügel wird aufgehoben. 
 

2. Die Allgemeinverfügung vom 25.11.2016 des Landratsamtes Schweinfurt (bekannt gemacht 
im Amtsblatt Nr. 14 des Landratsamtes Schweinfurt vom 25.11.2016 und in Kraft getreten 
am 26.11.2016) in der Fassung der Allgemeinverfügung vom 29.03.2017 (bekannt gemacht 
im Amtsblatt Nr. 6 des Landratsamtes Schweinfurt vom 30.03.2017) über das Verbot von 
Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel oder in 
Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten (z. B. Tauben) wird aufgehoben. 
 

3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der 
verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung beim Landratsamt Schweinfurt -Veterinäramt-, 
Schrammstr. 1, 97421 Schweinfurt (Erdgeschoß, Zi.-Nr. E11) aus. Sie kann während der 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag: 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Schweinfurt, 13.04.2017 
Landratsamt Schweinfurt 
 
 
 
Kilian Kaschkat 
Abteilungsleiter 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Hinweis: 
 
Diese Allgemeinverfügung wird im Amtsblatt Nr. 7 des Landratsamtes Schweinfurt am 13.04.2017 
bekannt gemacht und tritt am 14.04.2017 in Kraft. 
 


